
          Anlagen gem. § 2 Abs. 1 der 
Straßenreinigungssatzung    

           der Gemeinde Kollmar 
vom 

 
 
Anlage A 
 

Straßenverzeichnis 
 
 
 
Für die nachstehenden Straßen wird die Reinigung folgender Straßenteile in der 
Frontlänge den Eigentümern der anliegenden Grundstücke auferlegt: 
 

- die Gehwege mit Ausnahme derjenigen Teile, die als Parkplatz für 
Kraftfahrzeuge besonders gekennzeichnet sind, 

- die begehbaren Seitenstreifen, 
- die Radwege, auch soweit deren Benutzung für Fußgänger geboten ist, 
- die Rinnsteine, 
- die Gräben, 
- die Grabenverrohrungen, die dem Grundstücksanschluss dienen, 

 
 
 
 
 

1. Am Deich (Haus Nr. 1 bis 44) 
2. Bielenberg (Haus Nr. 37 bis 67 beidseitig) 
3. Große Kirchreihe (Haus Nr. 1 bis 28 beidseitig) 
4. Kleine Hörn 
5. Landweg (Haus Nr. 27 bis Straße Bielenberg und Landwegsiedlung) 
6. Neuer Weg 
7. Schleuerweg (Haus Nr. 1 bis 4 beidseitig) 
8. Schulstraße (Haus Nr. 1 bis 36) 
9. Wiesengrund 
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Anlage B 
 

Straßenverzeichnis 
 
 
 
Für die nachstehenden Straßen wird die Reinigung folgender Straßenteile in der 
Frontlänge den Eigentümern der anliegenden Grundstücke auferlegt: 

 
- die Rinnsteine, 
- die Gräben, 
- die Grabenverrohrungen, die dem Grundstücksanschluss dienen, 

 
 
 
 
 

1. Altfelder Straße 
2. Am Deich (nach Haus Nr. 44 bis Kleine Kirchreihe beidseitig und an bebauten 

Grundstücken) 
3. Bielenberg (Haus Nr. 1 bis 36 beidseitig und an bebauten Grundstücken) 
4. Große Kirchreihe (ab Haus Nr. 29 beidseitig bis Deichreihe und an bebauten 

Grundstücken) 
5. Kleine Kirchreihe (an bebauten Grundstücken) 
6. Moorhusen 
7. Schulstraße (nach Haus Nr. 36 beidseitig bis Große Kirchreihe und an 

bebauten Grundstücken) 
8. Selkweg (Haus Nr. 1 bis 4 und an bebauten Grundstücken) 
9. Steindeich (an bebauten Grundstücken) 
10. Strohdeich (Haus Nr. 11 bis zur L 288 – Langenhals – und an bebauten 

Grundstücken) 
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Anlage C 
 

Straßenverzeichnis 
 
 
 
Für die nachstehenden Straßen wird die Reinigung folgender Straßenteile in der 
Frontlänge den Eigentümern der anliegenden Grundstücke auferlegt: 

 
- die Gräben, 
- die Grabenverrohrungen, die dem Grundstücksanschluss dienen, 

 
 
 
 
 

1. Deichreihe 
2. Langenhals 
3. Schleuer 
4. Schleuerweg (nach Haus Nr. 4 bis 38 beidseitig und an bebauten 

Grundstücken) 
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Anlage D 
 

Straßenverzeichnis 
 
 
 
Für die nachstehenden Straßen wird die Reinigung folgender Straßenteile in der 
Frontlänge den Eigentümern der anliegenden Grundstücke auferlegt: 

 
- die Rinnsteine 

 
 
 
 
 

1. An der Chaussee (Haus Nr. 7 bis Kleine Kirchreihe einseitig) 
2. Schleuerdeich (an bebauten Grundstücken) 
 
 


